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Antrag auf Befreiung von der
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3) Keine Entscheidung der Frage, ob die
durch § 85 Abs. 3a Satz 2 ALG
ausgeschlossene Wiedereinsetzung in
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sozialrechtlichen Herstellungsanspruch
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3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen das Urteil des Sozialgerichts Landshut vom 2. Juni 1998 wird
zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die am â�¦1965 geborene KlÃ¤gerin ist die Ehefrau des am 03.02.1962 geborenen
Landwirts â�¦, der seinerseits von der Beitragspflicht bei der Beklagten befreit ist.
Mit Schreiben vom 25.10.1994 wurde der KlÃ¤gerin mitgeteilt, daÃ� fÃ¼r sie infolge
des Agrarsozialreformgesetzes 1995 (ASRG 1995) ab 01.01.1995 als Ehegattin
eines Landwirts grundsÃ¤tzlich Versicherungspflicht zur Landwirtschaftlichen
Alterskasse bestehe und der monatliche Beitrag 291,00 DM betrage. Mit Schreiben
vom 08.11.1994 und 11.06.1995 hat die KlÃ¤gerin wegen der Geburt ihres Kindes
Veronika-Michaela â�¦ am â�¦1994 die Befreiung von der Versicherungspflicht
beantragt. Mit Bescheid vom 06.07. 1995 wurde die KlÃ¤gerin ab 01.01.1995
gemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs.1 Nr.2 ALG fÃ¼r die Dauer der Erziehungszeit von der
Versicherungspflicht bei der Beklagten befreit. Mit Schreiben vom 15.01.1997 hat
die KlÃ¤gerin im Hinblick auf die Beendigung der Erziehungszeit zum 09.02.1997
unter Bezugnahme auf zwei im Mai und im September 1996 abgeschlossene
Lebensversicherungen abermals die Befreiung von der Versicherungspflicht bei der
Beklagten beantragt. Mit Bescheid vom 27.02.1997 hat die Beklagte eine Befreiung
gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3 ALG abgelehnt, weil die beiden vorgelegten
Lebensversicherungen nach dem 31.03.1996 abgeschlossen worden seien und die
BeitragshÃ¶he jeweils niedriger als der LAK-Beitrag sei. Mit Bescheid vom
28.02.1997 hat die Beklagte festgestellt, daÃ� die KlÃ¤gerin ab 01.03.1997 als
Landwirtin gemÃ¤Ã� Â§ 1 Abs.3 ALG bei der Beklagten versicherungspflichtig sei.
Hiergegen hat die KlÃ¤gerin Widerspruch eingelegt. Sie habe bereits 1995/Anfang
1996 jeweils einen Antrag auf dauernde Befreiung von der Beitragspflicht bei der
Beklagten gestellt. Sie sei vom 09.02.1994 bis 08.02.1997 in Mutterschutz gewesen.
Sie habe zudem bereits zwei private Lebensversicherungen abgeschlossen. Ihr
Ehegatte sei zum 31.12.1994 und auch spÃ¤ter von der Beitragspflicht bei der
Beklagten befreit gewesen und habe im Jahre 1994 ein Einkommen aus
nichtselbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit von mehr als 40.000,00 DM erzielt; der
Wirtschaftswert des landwirtschaftlichen Unternehmens betrage 8.290,00 DM und
das Einkommen aus der landwirtschaftlichen TÃ¤tigkeit habe 1995 lediglich
1.257,00 DM betragen. Mit Widerspruchsbescheid vom 23.10.1997 hat die Beklagte
den Widerspruch zurÃ¼ckgewiesen. Eine Befreiung von der Versicherungspflicht
nach Â§ 85 Abs.3a ALG scheide aus, weil die KlÃ¤gerin den Antrag verspÃ¤tet
gestellt habe. Auf den Befreiungsantrag vom 08.11.1994 kÃ¶nne nicht mehr
abgestellt werden, denn die BefreiungsmÃ¶glichkeit des Â§ 85 Abs.3a ALG sei erst
durch das Gesetz zur Ã�nderung des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen
Sicherung vom 15.12.1995 in das ALG eingefÃ¼gt worden. Zu diesem Zeitpunkt
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hÃ¤tte die Beklagte Ã¼ber den Antrag vom 08.11. 1994 bereits mit Bescheid vom
06.07.1995 rechtsverbindlich entschieden gehabt und die KlÃ¤gerin wegen
Kindererziehung gemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs.1 Nr.2 ALG ab 01.01.1995 von der
Versicherungspflicht befreit. Auch eine Befreiung von der Versicherungspflicht
gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG im Rahmen des sog. sozialrechtlichen
Herstellungsanspruches sei ausgeschlossen. Der sozialrechtliche
Herstellungsanspruch wÃ¤re nur dann anzuwenden, wenn die Beklagte es
unterlassen hÃ¤tte, ihre Mitglieder Ã¼ber die mit dem Gesetz zur Ã�nderung des
Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Sicherung vom 15.12.1995 geschaffene
weitere BefreiungsmÃ¶glichkeit aufzuklÃ¤ren. Gerade dies sei mit dem
Mitteilungsblatt der TrÃ¤ger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung
Niederbayern-Oberpfalz "Sicherheit fÃ¼r Haus und Hof" 4/1995 S.12 geschehen. Mit
Bescheid vom 11.03.1998 wurde die KlÃ¤gerin erneut ab 01.03. 1998 wegen der
Geburt des Kindes Franziska Katja â�¦ am â�¦1998 von der Versicherungspflicht bei
der Beklagten fÃ¼r die Dauer der Erziehungszeit befreit. Gegen den
Widerspruchsbescheid vom 23.10.1997 hat die KlÃ¤gerin am 14.11.1997 Klage zum
Sozialgericht Landshut (SG) erhoben.

Die KlÃ¤gerin habe am 08.11.1994 einen Antrag auf Befreiung von der
Versicherungspflicht gestellt. Sie habe selbstverstÃ¤ndlich mÃ¶glichst endgÃ¼ltig
befreit werden wollen und zwar unter den fÃ¼r sie gÃ¼nstigsten Bedingungen. Die
Beklagte habe die KlÃ¤gerin keineswegs umfassend Ã¼ber alle
BefreiungsmÃ¶glichkeiten informiert, sondern ihr lediglich ein Formular Ã¼ber die
Befreiung nach Â§ 3 Abs.1 ALG zugesandt. Der Gesetzgeber habe am 15.12. 1995
das Gesetz zur Ã�nderung des Gesetzes Ã¼ber die Alterssicherung der Landwirte
erlassen. Er habe nach Â§ 85 Abs.3 einen neuen Abs.3a ALG eingefÃ¼gt, der fÃ¼r
die KlÃ¤gerin eine BefreiungsmÃ¶glichkeit auf Dauer gebracht habe. Dieses
Ã�nderungsgesetz sei rÃ¼ckwirkend zum 01.01.1995 in Kraft getreten. Mit dem
Antrag vom 08.11.1994 sei ein konkretes sozialversicherungsrechtliches
TreueverhÃ¤ltnis mit der Verpflichtung der Beklagten, die KlÃ¤gerin umfassend
Ã¼ber die fÃ¼r sie in Betracht kommenden BefreiungsmÃ¶glichkeiten zu
informieren, entstanden. Dieser umfassenden und individuellen Beratungspflicht sei
die Beklagte nur teilweise nachgekommen. Die KlÃ¤gerin sei daher entweder im
Wege des sozialrechtlichen Herstellungsanspruches oder im Wege der Auslegung
des seinerzeitigen Antrages gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG mit Wirkung ab 01.01.1995
zu befreien.

Hierzu hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 21.04.1998 Stellung genommen. Die
KlÃ¤gerin sei wie alle Ehegatten von landwirtschaftlichen Unternehmern Ã¼ber die
fÃ¼r sie ab 01.01. 1995 bestehenden BefreiungsmÃ¶glichkeiten aufgeklÃ¤rt
worden. Auf dem zugesandten Formblattantrag habe sie die Fragen bezÃ¼glich der
Befreiung wegen berÃ¼cksichtigungsfÃ¤higer Rentenversicherungszeiten
angekreuzt (Â§ 3 Abs.1 Ziffer 2 ALG). Des weiteren habe sie eine Geburtsurkunde
fÃ¼r ihre am â�¦1994 geborene Tochter Veronika-Michaela beigelegt. Die Fragen
wegen der Befreiung infolge Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen und wegen
NichterfÃ¼llung der Wartezeit seien verneint worden. Daraufhin sei sie mit
Bescheid vom 06.07.1995 ab 01.01.1995 antragsgemÃ¤Ã� von der
Versicherungspflicht befreit worden. Eine Befreiung auf Dauer nach den zu diesem
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Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bestimmungen sei nicht mÃ¶glich gewesen, weil
die Voraussetzungen nicht vorgelegen hÃ¤tten. Die Beklagte habe keine
Veranlassung gehabt, bestehende oder abgelehnte Befreiungen nach Inkrafttreten
des Gesetzes zur Ã�nderung des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Sicherung
vom 15.12.1995 einzeln zu prÃ¼fen, ob sich daraus nicht eine
BefreiungsmÃ¶glichkeit Ã¼berhaupt oder eine fÃ¼r einen einzelnen Versicherten
aus seiner Sicht gÃ¼nstigere Befreiung ergeben kÃ¶nnte. Die in Â§ 13 SGB I
geregelte Pflicht zur AufklÃ¤rung habe die Beklagte dadurch erfÃ¼llt, daÃ� sie ihren
Versicherten, soweit sie in der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
Niederbayern-Oberpfalz versichert sind, im Mitteilungsblatt "Sicherheit fÃ¼r Haus
und Hof" 4/1995 auf die MÃ¶glichkeiten der erweiterten BefreiungsmÃ¶glichkeiten
aufmerksam gemacht habe.

Das SG hat mit Urteil vom 02.06.1998 die Klage abgewiesen. Die Beklagte habe zu
Recht eine Befreiung gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG verneint. Von den
Tatbestandsvoraussetzungen des Â§ 85 Abs.3a ALG seien zwar die Ziffern 1 bis 3
erfÃ¼llt, die KlÃ¤gerin habe aber den Antrag auf Befreiung nicht bis zum
30.06.1996 bei der Beklagten gestellt, sondern erst am 17.01.1997. Der im
November 1994 gestellte Antrag sei mit Zeiten der Kindererziehung begrÃ¼ndet
worden. Zu diesem Zeitpunkt und im Zeitpunkt der Verbescheidung im Juni 1995 sei
die BefreiungsmÃ¶glichkeit nach Â§ 85 Abs.3a ALG noch nicht geltendes Recht
gewesen. Mit Bekanntgabe der Entscheidung vom 06.07.1995 und Wirksamwerden
dieses Verwaltungsaktes sei insoweit der Antrag vom November 1994 verbraucht
gewesen. Der VersÃ¤umung der Antragsfrist kÃ¶nne die KlÃ¤gerin weder mit
WiedereinsetzungsgrÃ¼nden noch mit dem Hinweis begegnen, die
Voraussetzungen des sozialrechtlichen Herstellungsanspruches seien gegeben. Es
sei schon fraglich, ob die Beklagte ihre Beratungs- und Auskunftspflicht oder ihre
Pflicht, auf sachgerechte AntrÃ¤ge hinzuwirken, verletzt habe. Denn der betroffene
Personenkreis sei durch allgemein zugÃ¤ngliche Medien sowie durch spezifische
VerÃ¶ffentlichungen der Beklagten Ã¼ber die Entstehung der Versicherungspflicht
und die Befreiung hiervon ausreichend informiert worden. Ob und inwieweit
mÃ¶glicherweise die KlÃ¤gerin durch eine unvollstÃ¤ndige Beratung von der
rechtzeitigen Antragstellung abgehalten worden sei, kÃ¶nne letztlich dahingestellt
bleiben. Ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch kÃ¶nne hierdurch nicht
begrÃ¼ndet werden. Nur die Entrichtung von BeitrÃ¤gen, die unwirtschaftlich seien,
weil durch die Zahlung der BeitrÃ¤ge die Leistung niedriger oder nur unerheblich
hÃ¶her werde als ohne die Zahlung, kÃ¶nne als sozialrechtlich relevanter
Schaden/Nachteil aufgefaÃ�t werden. Diese Fallkonstellation sei vorliegend
eindeutig nicht gegeben. Hiergegen richtet sich die Berufung vom 25.08.1998. Die
KlÃ¤gerin habe einen Anspruch auf Befreiung von der Versicherungspflicht
gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG auf der Grundlage eines sozialrechtlichen
Herstellungsanspruches. Unstreitig habe die KlÃ¤gerin am 08.11.1994 in dem
RÃ¼ckantwortbogen zur Feststellung der Versicherungspflicht bei der Beklagten
einen "Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht" gestellt. Dieser Antrag
war auf eine umfassende und endgÃ¼ltige Befreiung von der Beitragspflicht
gerichtet. Der entscheidende Pflichtverletzungsvorwurf mÃ¼sse der Beklagten nach
Inkrafttreten des ASRG-Ã�nderungsgesetzes zum 15.12.1995 gemacht werden. Die
fÃ¼r die KlÃ¤gerin in Frage kommende Befreiungsvorschrift des Â§ 85 Abs.3a ALG
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sei rÃ¼ckwirkend zum 01.01.1995 in Kraft getreten. Gerade aufgrund dieser
RÃ¼ckwirkungsfiktion sei bei der Beklagten ein erhÃ¶hter AufklÃ¤rungsbedarf und
eine erhÃ¶hte AufklÃ¤rungsverpflichtung entstanden. Zur Beratung der KlÃ¤gerin
habe ein konkreter AnlaÃ� bestanden. Soweit die Beklagte auf die AufklÃ¤rung im
Mitteilungsblatt "Sicherheit fÃ¼r Haus und Hof" 4/1995 hinweise, sei nach
RÃ¼cksprache mit der KlÃ¤gerin festzustellen, daÃ� sie ein derartiges
Mitteilungsblatt nicht erhalten habe. Die schuldhafte Beratungspflichtverletzung der
Beklagten sei ursÃ¤chlich gewesen fÃ¼r die Rechtsnachteile, die die KlÃ¤gerin
erlitten habe. Die Beitragspflicht zur Beklagten stelle einen Nachteil dar,
unabhÃ¤ngig davon, daÃ� den BeitrÃ¤gen auch Versicherungsleistungen
gegenÃ¼berstehen wÃ¼rden.

Hierzu hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 13.10.1998 Stellung genommen. Die
Voraussetzungen fÃ¼r eine Befreiung gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG lÃ¤gen nicht vor,
weil der Befreiungsantrag zu spÃ¤t gestellt worden sei. Eine Wiedereinsetzung sei
gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a Satz 2, Abs.3 Satz 3 ALG ausgeschlossen. Die
BerufungsbegrÃ¼ndung stÃ¼tze sich nunmehr ausschlieÃ�lich auf die
Geltendmachung eines sozialrechtlichen Herstellungsanspruches. Dessen
Voraussetzungen seien aus mehreren GrÃ¼nden nicht gegeben. Zum einen habe
die Beklagte ihre Beratungs- und Auskunftspflicht nicht verletzt. Im Zeitpunkt der
ersten Antragstellung auf Beitragsbefreiung vom 08.11.1994 habe die jetzt geltend
gemachte Befreiungsvorschrift noch gar nicht gegolten. Eine entsprechende
AufklÃ¤rung sei also zu diesem Zeitpunkt nicht mÃ¶glich gewesen. Mit Inkrafttreten
des ASRG-Ã�nderungsgesetzes rÃ¼ckwirkend zum 01.01.1995 sei die Beklagte der
AufklÃ¤rung durch Ã�bersendung des Mitteilungsblattes "Sicherheit fÃ¼r Haus und
Hof" Heft Nr.4/1995 nachgekommen. Das Vorliegen eines konkreten Anlasses zur
Beratung ergebe sich insbesondere nicht aus dem Befreiungsantrag vom
08.11.1994. Dieser Befreiungsantrag sei mit Bescheid vom 06.07.1995
abschlieÃ�end verbeschieden worden. Es wÃ¼rde zu weit gehen, wenn die Beklagte
sÃ¤mtliche bestehende oder abgelehnte Befreiungen nach Inkrafttreten des ASRG-
Ã�nderungsgesetzes einzeln hÃ¤tte prÃ¼fen mÃ¼ssen, ob sich daraus eine
BefreiungsmÃ¶glichkeit Ã¼berhaupt oder eine fÃ¼r einen einzelnen Versicherten
aus seiner Sicht gÃ¼nstigere Befreiung ergeben kÃ¶nnte.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 23.11.1998 das Mitteilungsblatt "Sicherheit
fÃ¼r Haus und Hof" 4/1995 und ihren Bescheid vom 06.11.1998, nach dem die
KlÃ¤gerin fÃ¼r die Zeit vom 01.03.1997 bis zum 28.02.1998 gemÃ¤Ã� Â§ 3 Abs.1
Nr.1 ALG wegen des Vorliegens von Erwerbsersatzeinkommen befreit ist,
Ã¼bersandt. Die KlÃ¤gervertreter haben mit Schriftsatz vom 01.12. 1998 nochmals
Stellung genommen. Die Hinweise in dem Mitteilungsblatt "Sicherheit fÃ¼r Haus
und Hof" Heft Nr.4/1995 stÃ¼tze die Rechtsauffassung der Beklagten nicht. Der
entsprechende Artikel enthalte keinen Hinweis auf die befristete
AntragsmÃ¶glichkeit gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG. Hingewiesen werde lediglich auf
die befristete BefreiungsmÃ¶glichkeit nach Â§ 85 Abs.3 bis 31.03.1996.

Der ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigte der KlÃ¤gerin stellt den Antrag,

das Urteil des SG vom 02.06.1998 und den Bescheid der Beklagten vom 27.02.1997
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in der Fassung des Widerspruchsbescheids vom 23.10.1997 aufzuheben und die
Beklagte zu verurteilen, die KlÃ¤gerin von der Versicherungspflicht als Ehegattin
eines Landwirts gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs. 3a ALG mit Wirkung ab 01.11.1995 zu
befreien.

Die Beklagte stellt den Antrag,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung wird auf den Inhalt der beigezogenen Akten und der Beklagtenakte
verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung ist zulÃ¤ssig.

Dem Klageanspruch fehlt nicht schon deswegen das RechtsschutzbedÃ¼rfnis, weil
die KlÃ¤gerin wegen der Erziehung des ersten Kindes ab 01.01.1995 bis
28.02.1997, wegen des Bezugs von Erwerbsersatzeinkommen vom 01.03.1997 bis
28.02.1998 und wegen der Erziehung des zweiten Kindes vom 01.03.1998 bis
28.02.2001 von der Versicherungspflicht bei der Beklagten befreit war bzw. noch
befreit ist. Denn ihr Anspruchsbegehren auf Befreiung ist auf eine Befreiung auf
Dauer ausgerichtet. Zwischen den Beteiligten ist allein streitig, ob die KlÃ¤gerin ab
01.01.1995 auf Dauer gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG von der Versicherungspflicht bei
der Beklagten zu befreien ist.

Die Berufung erweist sich allerdings als unbegrÃ¼ndet.

GemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG sind Versicherte nach Â§ 1 Abs.3, die die
Voraussetzungen nach Abs.3 Satz 2 Nr.1 erfÃ¼llen, ab 01.01.1995 von der
Versicherungspflicht befreit, wenn

1. sie am 31.12.1994 mit einem zu diesem Zeitpunkt von der Beitragspflicht in der
Altershilfe fÃ¼r Landwirte befreiten Landwirt verheiratet sind,
2. der Wirtschaftswert des Unternehmens der Landwirtschaft nach den betrieblichen
VerhÃ¤ltnissen am 01.01.1995 20.000,00 DM nicht Ã¼berschritten hat,
3. der befreite Unternehmer im Jahre 1994 Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen
ohne BerÃ¼cksichtigung des Arbeitseinkommens aus Land- und Forstwirtschaft von
mehr als 40.000,00 DM erzielt hat und
4. die Befreiung bis zum 30.06.1996 bei der Landwirtschaftlichen Alterskasse
beantragt wird.

Die KlÃ¤gerin erfÃ¼llt alle vorgenannten Voraussetzungen mit Ausnahme der
rechtzeitigen Beantragung der Befreiung bis zum 30.06.1996. Die KlÃ¤gerin ist
Fiktivunternehmerin nach Â§ 1 Abs.3 ALG und war am 31.12.1994 nicht
beitragspflichtig bei der Beklagten. Sie war andererseits am 31.12.1994 mit einem
zu diesem Zeitpunkt von der Beitragspflicht in der Altershilfe fÃ¼r Landwirte
befreiten Landwirt verheiratet. SchlieÃ�lich hatte der Wirtschaftswert des
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Unternehmens der Landwirtschaft nach den betrieblichen VerhÃ¤ltnissen am
01.01.1995 20.000,00 DM nicht Ã¼berschritten und der befreite Unternehmer hat
im Jahre 1994 Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen ohne BerÃ¼cksichtigung des
Arbeitseinkommens aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 40.000,00 DM
erzielt.

Der Antrag auf Befreiung wurde aber erst am 15.01.1997 und damit verspÃ¤tet
gestellt. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs. 3a S. 2,
Abs. 3 S. 3 ALG ausdrÃ¼cklich ausgeschlossen. Der Antrag der KlÃ¤gerin vom
08.11.1994 kann nicht gleichzeitig als Antrag auf Befreiung nach Â§ 85 Abs.3a ALG
angesehen werden. Einer solchen Auslegung steht entgegen, daÃ� im Zeitpunkt der
Antragstellung und der Entscheidung der Beklagten Ã¼ber den Antrag die
BefreiungsmÃ¶glichkeit gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs.3a ALG noch gar nicht bestand. Ein
Antrag ist eine einseitige empfangsbedÃ¼rftige WillenserklÃ¤rung auf dem Gebiet
des Ã¶ffentlichen Rechts, auf den die Vorschriften des bÃ¼rgerlichen Rechts Ã¼ber
WillenserklÃ¤rungen (Â§Â§ 116 ff BGB) entsprechend anzuwenden sind. Er ist daher
nach Â§ 133 BGB bei objektiver Betrachtungsweise aus der Sicht der BehÃ¶rde
sowie der Verkehrssitte und nach Treu und Glauben auszulegen. Unter
zusÃ¤tzlicher BerÃ¼cksichtigung des Grundsatzes der MeistbegÃ¼nstigung (vgl.
hierzu Krause, NJW 1979, 1007, 1010) bezieht sich der Befreiungsantrag der
KlÃ¤gerin auf alle BefreiungsmÃ¶glichkeiten, die bis zur Antragstellung bzw. zur
Entscheidung Ã¼ber den Befreiungsantrag geltendes Recht sind bzw. werden, nicht
aber auf BefreiungstatbestÃ¤nde, die erst nach den genannten Zeitpunkten
geltendes Recht werden. Dies ist hier gerade der Fall, weil die fÃ¼r die KlÃ¤gerin
einschlÃ¤gige Befreiungsvorschrift des Â§ 85 Abs. 3a ALG erst durch das Gesetz zur
Ã�nderung des Gesetzes zur Reform der agrarsozialen Sicherung vom 15.
Dezember 1995 in das Gesetz aufgenommen wurde und damit zu einem Zeitpunkt,
als der Antrag vom 08.11.1994 bzw. 11.06.1995 mit der Bekanntgabe des
Bescheides vom 06.07.1995 und dem Wirksamwerden dieses Bescheides bereits
verbraucht war. An dieser Beurteilung Ã¤ndert sich auch nichts dadurch, daÃ� die
fÃ¼r die KlÃ¤gerin einschlÃ¤gige Befreiungsvorschrift rÃ¼ckwirkend zum
01.01.1995 in Kraft gesetzt wurde. Dadurch wird das bereits abgeschlossene
Verwaltungsverfahren Ã¼ber die Befreiung nicht wieder erÃ¶ffnet. Die
Geltendmachung der Befreiung nach Â§ 85 Abs. 3a ALG bedurfte daher eines neuen
Antrages, wie dies in Â§ 85 Abs. 3a S. 1 Nr. 4 ALG ausdrÃ¼cklich vorgesehen ist und
der in der verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig kurzen Frist bis 30. Juni 1996 zu stellen ist. Dies ist
unstreitig nicht geschehen.

Die KlÃ¤gerin kann schlieÃ�lich auch nicht unter dem Gesichtspunkt des
sozialrechtlichen Herstellungsanspruchs so gestellt werden, als ob der Antrag auf
Befreiung rechtzeitig gestellt worden wÃ¤re. Ein solcher Anspruch scheitert schon
daran, daÃ� die Beklagte sich gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin keiner Pflichtverletzung
schuldig gemacht hat. Die Beklagte war insbesondere nicht verpflichtet, die
KlÃ¤gerin nach VerkÃ¼ndung des Gesetzes zur Ã�nderung des Gesetzes zur
Reform der agrarsozialen Sicherung vom 15. Dezember 1995 auf die MÃ¶glichkeit
eines Befreiungsantrages nach Â§ 85 Abs. 3a ALG hinzuweisen. Auf eine Verletzung
der allgemeinen AufklÃ¤rungspflicht gemÃ¤Ã� Â§ 13 SGB I lÃ¤Ã�t sich ein
Herstellungsanspruch der KlÃ¤gerin von vornherein nicht stÃ¼tzen. Aus Â§ 13 SGB I
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lÃ¤Ã�t sich nÃ¤mlich kein subjektives Recht der KlÃ¤gerin gegenÃ¼ber dem
VersicherungstrÃ¤ger herleiten (vgl. BSG SozR 3-1200 Â§ 14 Nr. 12). Der Einwand
der KlÃ¤gerin, sie habe die AufklÃ¤rungsschrift der Beklagten "Sicherheit fÃ¼r Haus
und Hof, Heft Nr. 4/1995", mit der die Beklagte gerade ihre allgemeine
AufklÃ¤rungspflicht gemÃ¤Ã� Â§ 13 SGB I erfÃ¼llt, nicht erhalten, ist daher
unerheblich. Auch die nach den Â§Â§ 14, 15 SGB I bestehende Pflicht zur Beratung
und/oder Auskunft und eine damit verbundene Antragshinwirkungspflicht (Â§ 16
Abs. 3 SGB I) hat die Beklagte nicht dadurch verletzt, daÃ� sie den Fall der
KlÃ¤gerin nicht erneut aufgegriffen und auf die relevante GesetzesÃ¤nderung
aufmerksam gemacht hat. Eine solche Pflicht entsteht grundsÃ¤tzlich nur durch ein
entsprechendes Begehren des Versicherten. Eine Fallgestaltung, bei der der
VersicherungstrÃ¤ger auch ohne Beratungsbegehren gehalten wÃ¤re, den
Versicherten von sich aus "spontan" auf klar zu Tage liegende
GestaltungsmÃ¶glichkeiten hinzuweisen, ist vorliegend nicht gegeben.
Insbesondere war das erste Verwaltungsverfahren bezÃ¼glich der Befreiung der
KlÃ¤gerin von der Versicherungs- und Beitragspflicht bei der Beklagten bereits
abgeschlossen und die Beklagte hat sich im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens
auch keiner Fehler oder VersÃ¤umnisse schuldig gemacht, die zudem noch als
ursÃ¤chlich fÃ¼r die nicht rechtzeitig erfolgte zweite Antragstellung auf Befreiung
angesehen werden kÃ¶nnten. Hierbei ist auch zu berÃ¼cksichtigen, daÃ� der Staat
seine BÃ¼rger durch VerkÃ¼ndung der Gesetze im Bundesblatt mit dem darauf
ersichtlichen Termin des Inkrafttretens unterrichtet (Grundsatz der sog. PublizitÃ¤t
von Gesetzen). Dieses VerkÃ¼ndungsverfahren wÃ¼rde entwertet, wollte man
zusÃ¤tzlich noch weitere generelle Informationspflichten durch die
VersicherungstrÃ¤ger Ã¼ber die in der Zwischenzeit sich bietenden gesetzlichen
(Befreiungs-)mÃ¶glichkeiten fÃ¼r geboten erachten.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem vom KlÃ¤gervertreter in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung Ã¼bergebenen Urteil des Hessischen
Landessozialgerichts vom 25. September 1998 â�� Az: 13 LW 1282/97. Der
Entscheidung liegt eine vom hier zu entscheidenen Fall abweichende besondere
Fallgestaltung insoweit zugrunde, als dort die Beklagte den Bescheid Ã¼ber die
Versicherungs- und Beitragspflicht erst nach dem 30. Juni 1996, nÃ¤mlich am 23.
Juli 1996, erlassen hat, so daÃ� der KlÃ¤gerin redlicherweise nicht
entgegengehalten werden konnte, sie habe den Antrag auf Befreiung von der
Versicherungspflicht gemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs. 3a ALG nicht bis spÃ¤testens 30. Juni
1996 gestellt.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2 Nrn. 1 und 2
SGG liegen nicht vor.

Erstellt am: 15.03.2004

                               8 / 9

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%203-1200%20§%2014%20Nr.%2012
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/13.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/14.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/15.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/16.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/16.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=13%20LW%201282/97
https://dejure.org/gesetze/ALG/85.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html


 

Zuletzt verändert am: 22.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://www.tcpdf.org

